
124 Wilhelm Störmer,

Betrachten wir die Traditionsbücher bayerischer Hochstifte, so zeigt 
sich zwar keine völlige Einheitlichkeit in der frühen Entwicklung der 
Doppelnamigkeit, wohl aber gleichartige Tendenz. Im Freisinger Ur­
kundenbestand wird es seit Bischof Heinrich (1098—1137) 155) üblich, 
daß Edelfreie wie Ministerialen mit ihren Orts-Beinamen in den Zeugen­
reihen vorgeführt werden. Unter Heinrichs Vorgänger Bischof Megin- 
wart (1078—1098) 156) tragen in der Regel nur die Adeligen den Orts- 
Beinamen. Die Mischung von Doppelnamigkeit und Einnamigkeit, wie 
sie in den Tegernseer Entfremdungslisten sich schon zeigte, wird in den 
Freisinger Quellen besonders deutlich im Ehevertrag des Freisinger Vice­
doms Adalbert mit seiner Gattin Perhta (vor 1073) 157): Neben ein- 
namigen Grafen und adeligen Herren zeugen hier doppelnamige Grafen 
und Herren mit ihren milites bzw. Vasallen. Die offensichtlich durch­
gehend ministerialischen Vertreter der Freisinger Familia zeugen noch 
ohne Beinamen.

In den Passauer Traditionsurkunden treten erst sehr zögernd im 
12. Jahrhundert Zeugen mit lokalisierenden Beinamen auf (erstmals 
1100/20) 158). Aber auch hier ist charakteristisch, daß der Spitzenzeuge 
Ekkepreht comes noch ohne Beinamen steht. Anders ist das Bild in 
einer wichtigen Urkunde Bischof Altmanns von Passau, die die Gründung 
des Stifts St. Florian zum Gegenstand hat (1071) 159). Hier werden neben 
hohen geistlichen Würdenträgern der Domkirche und Kanonikern nur 
Hochstiftsministerialen als Zeugen herangezogen. Diese tragen durch­
wegs bereits ortsbestimmte Beinamen.

Für das Hochstift Regensburg fehlen die Traditionsnotizen in jener 
entscheidenden Zeit; dafür sind aber um so aufschlußreicher die Tra­
ditionen des Klosters St. Emmeram zu Regensburg. Während die Zeugen 
des Schenkungsbuchs des Regensburger Stifts Obermünster160) erst um 
1100 zaghaft mit der Doppelnamenpraxis beginnen, setzt dieser Brauch 
— zwar nicht kontinuierlich — in den St. Emmeramer Traditionen 
schon in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts ein161) und zwar für
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